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68/2024e Öffentliche Bekanntmachung / veröffentlicht am 20.06.2024

Bekanntmachung des Wahlergebnisses 

und der Namen der gewählten Bewerberinnen und Bewerber sowie Ersatzpersonen 

der Ortschaftsratswahl Scharfenberg am 09.06.2024 

Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 13.06.2024 das Wahlergebnis im Wahl-

gebiet Scharfenberg korrigiert und wie folgt festgestellt: 

a) Zahl der Wahlberechtigten 1369 

b) Zahl der Wählerinnen und Wähler 1026 

c) Wahlbeteiligung  74,9 % 

d) Zahl der ungültigen Stimmzettel  26 

e) Zahl der gültigen Stimmzettel  1000 

f) Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmen  2874 

Gesamtstimmenzahl und Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge sowie die Zahl der für die 

Bewerber der einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen Stimmen: 

Wahlvorschlag: 

Gesamtstimmen Anzahl der 

Sitze 

01 Bündnis Freie Wählergemeinschaft 1691 4 

02 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 378 1 

03 

Christlich Demokratische Union 

Deutschlands 
183 0 

04 Gemeinsam für Klipphausen 

Kurzbezeich-

nung 

BFW 

GRÜNE 

CDU 

GfK 622 1 

Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber in der festgestellten Reihenfolge gewählt: 

Wahlvorschlag 01: Bündnis Freie Wählergemeinschaft   Kurzbezeichnung: BFW 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Lorenz Marcus Kaufmann 586 

2. Uhlig Thomas Zimmerer 277 

3. Horst Steffi Betriebswirt (FH) Accounting 244 

4. Lange Jens Servicetechniker 232 
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Wahlvorschlag 02: BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN Kurzbezeichnung: GRÜNE 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Eisbein Manfried Diplomrestaurator 203 

Wahlvorschlag 04: Gemeinsam für Klipphausen Kurzbezeichnung: GfK 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Leibner Martin Diplomingenieur Maschinenbau 353 

Namen der Ersatzpersonen in der festgestellten Reihenfolge: 

Wahlvorschlag 01: Bündnis Freie Wählergemeinschaft   Kurzbezeichnung: BFW 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Jorschick Manfred selbstständig 172 

2. Brattig Jens Berufskraftfahrer 160 

3. Hummig Susanne Teamleiterin 40 

Wahlvorschlag 02: BÜNDNIS 90 / Die GRÜNEN Kurzbezeichnung: GRÜNE 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Seyffert Martin Hausarzt 115 

2. Horn Robert Einkäufer 60 

Wahlvorschlag 04: Gemeinsam für Klipphausen Kurzbezeichnung: GfK 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Dr. Reimann-Bernhardt Brit Diplompsychologin 143 

2. Flechner Maren Bauingenieurin 126 

Folgende Bewerber wurden nicht gewählt: 

Wahlvorschlag 03: Christlich Demokratische Union Deutschlands   Kurzbezeichnung: CDU 

Name Vorname Beruf oder Stand Anzahl der Stimmen 

1. Dietze Annelie Kauffrau im Gesundheitswesen 183 
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Es bleiben keine Sitze nach § 21 Abs. 3 KomWG unbesetzt. 

Gegen die Wahl kann gemäß § 24 Abs. 2 Satz 2 des Kommunalwahlgesetzes Einspruch erhoben 

werden. Dieser kann von jeder/jedem Wahlberechtigten, jedem Bewerber/jeder Bewerberin oder 

jeder Person, auf die bei der Wahl Stimmen entfallen sind, innerhalb von zwei Wochen nach dieser 

öffentlichen Bekanntmachung unter Angabe des Grundes bei der Rechtsaufsichtsbehörde, dem 

Landratsamt Meißen – Rechts- und Kommunalamt - Brauhausstr. 21 in 01662 Meißen, erhoben 

werden. Nach Ablauf der Frist können weitere Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht wer-

den.  

Klipphausen, den 20.06.2024   Mirko Knöfel  

Bürgermeister 


